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Schlüsselübergabe für die neue Rettungswache in Radegast: v. l. n. r.: Thomas Schneider (Bürgermeister Stadt Südliches  
Anhalt), Jeanette Wecke (DRK Köthen), Daniel Fleißner (DRK Bitterfeld), Matthias Martz (Rettungsdienstleiter),  
Rick Pötzsch (Wachenleiter), Dennis Thiele (stellvertretender Wachenleiter), Uwe Schulze (Landrat Anhalt-Bitterfeld)

Nach einer Bauzeit von knapp neun Monaten wurde die Ret-
tungswache in Radegast am 31. Mai 2021 vom Bürgermeis-
ter Thomas Schneider offiziell an den Landrat Uwe Schulze 
übergeben. Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld mietet das Objekt 
für die Dauer der nächsten 10 Jahre von der Stadt Südliches 
Anhalt.
Mit Beginn des Monat Juli ist die Rettungswache in Rade-
gast dann durch das Deutsche Rote Kreuz besetzt. Hierfür 
hat der Landkreis als Träger des Rettungsdienstes das Deut-
sche Rote Kreuz beauftragt. In einer aufwändigen Sanierung, 
unter Nutzung einer innerstädtischen Baulücke, wird fortan 
nicht nur ein Stück Stadtkern wiederbelebt, sondern vielmehr 
im Rahmen der Daseinsfürsorge ein tolles Projekt umgesetzt. 
So werden in der eigens errichteten Mittelgarage, neben der 
bis dahin ungenutzten ehemaligen Polizeistation, zwei Kran-
kentransportwagen untergebracht. Ein Rettungswagen wird 
hierbei 24 Stunden vorgehalten, der zweite Rettungswagen 

sichert den Tagesbetrieb für 12 Stunden ab. Die Sanitäter 
können sich, solange sie nicht im Einsatz sind, in dem zur Ret-
tungswache umgebauten Gebäude aufhalten. Ein Blick hinter 
die Fassade bringt geschlechtergetrennte Ruheräume, Um-
kleidebereiche und Sanitärbereiche hervor. Aber auch hinter 
dem Gebäude der Rettungswache lassen sich Veränderun-
gen wahrnehmen. Durch die Bereitstellung von Fördermitteln 
ist es der Stadt Südliches Anhalt gelungen, die Außenanlage 
am Gebäude der Falschmünzerei neu zu gestalten. Auch hier 
können die Besucher künftig trockenen und sauberen Fußes 
die Einrichtung erreichen. Insgesamt betrachtet, erhält die 
Stadt Südliches Anhalt mit der Umsetzung dieser Baumaß-
nahmen wieder eine weitere Aufwertung.

Wir wünschen allen Mitarbeitern des Rettungsdienstes alles 
Gute für ihren künftigen Dienst in der Rettungswache Rade-
gast. Möge die Anzahl der Einsätze stets gering bleiben.
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Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Südliches Anhalt

Amtliche Mitteilungen

Ortsvorsteher, Ortsbürgermeisterinnen und Ortsbürgermeister

Büro und Sprechzeiten

Sprechzeiten in den Verwaltungsstellen der Stadt Südliches Anhalt
Verwaltungsstellen

Weißandt-Gölzau
Hauptstraße 31
06369 Südliches Anhalt

Gröbzig
Markplatz 1
06388 Südliches Anhalt

Quellendorf
Gartenstraße 1
06386 Südliches Anhalt

Tel.: 034978 265-0
Fax: 034978 265-55

Tel.: 034978 265-0
Fax: 034978 265-19

E-Mail: info@suedliches-anhalt.de
Sprechzeiten

Weißandt-Gölzau und Gröbzig
Montag: -
Dienstag 09:00 - 12:00 und 13:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch: -
Donnerstag: 09:00 - 12:00 und 13:00 - 15:30 Uhr
Freitag: -
Wichtige Termine außerhalb der Sprechzeiten können mit dem/der zuständigen Mitarbeiter/-in individuell vereinbart werden.

Ortschaft Ortsvorsteher,
Ortsbürgermeister/-in

Büro Sprechzeiten Telefon / E-Mail

Edderitz Annelie Fiedler Leninplatz 8,
OT Edderitz

jeden 3. Dienstag im Monat:
16.00 - 18.00 Uhr

Tel.: 034976 32104

Fraßdorf Ralf Moritz Alte Siedlung 16,
OT Fraßdorf

nach Vereinbarung Tel.: 0157 56434382

Glauzig Lutz Schönburg Dorfstraße 38,
OT Glauzig

nach Vereinbarung Tel.: 0176 62249661

Görzig Swen Meyer Am Anger 1,
OT Görzig

nach kurzfristiger Vereinbarung,
nach 17.00 Uhr

Tel.: 034975 18309

Gröbzig Dirk Honsa Marktplatz 1,
OT Gröbzig

jeden 1. und 3. Dienstag 
von 17.00 - 18.00 Uhr

Großbadegast Arno Reinsdorf Am Stangenteich 1,
OT Großbadegast
(Kulturzentrum)

jeden 3. Donnerstag im Monat von  
16.00 - 18.00 Uhr und nach Vereinbarung

Tel.: 0175 9621442
E-Mail: Kuni.Reinsdorf@t-online.de

Hinsdorf Hans-Rainer Homann Bauernreihe 7,
OT Hinsdorf

nach Vereinbarung Tel.: 0157 81807241

Libehna Matthias Schütz Mühlenstraße 13,
OT Libehna

nach Vereinbarung Tel.: 01577 4009228
E-Mail: ma-schuetz@web.de

Maasdorf Andreas Böhme Dorfstraße 27,
OT Maasdorf

nach Vereinbarung Tel.: 0163 2511886
E-Mail: Andreas.Boehme@vb-select.de

Meilendorf Silke Ziehm Meilendorfer Straße 16,
OT Meilendorf

nach Vereinbarung Tel.: 0157 85306666

Piethen Waldemar Stary Dorfstraße 21,
OT Piethen

nach Vereinbarung Tel.: 0177 6251985

Prosigk Olaf Feuerborn Lindenstraße 15a,
OT Prosigk

nach Vereinbarung Tel.: 0151 40164349

Quellendorf Doris Zimmermann Schulstraße 16,
OT Quellendorf

nach Vereinbarung Tel.:  034977 21423 u.  
0170 9490838

Radegast Jörn Mozdzanowski,
stellv. Ortsbürgermeister

Marktplatz 1,
OT Radegast

Die aktuellen Sprechzeiten entnehmen 
Sie bitte dem Schaukasten am Rathaus 
oder Termin nach Vereinbarung.

Tel.: 0171 8541013
E-Mail: modze@t-online.de

Reinsdorf Rainer Poppe Friedensstraße 7,
OT Reinsdorf

nach Vereinbarung Tel.: 0176 63802368

Reupzig Heike Rumrich Dorfstraße 56a,
OT Reupzig

nach Vereinbarung Tel.: 034977 21592

Riesdorf Anke Schadewald Dorfstraße 7,
OT Riesdorf

nach Vereinbarung Tel.: 034978 22645

Scheuder Norman Tarnow Lausigker Straße 41,
OT Lausigk

nach Vereinbarung Tel.: 0160 4474742

Trebbichau 
a. d. Fuhne

Carsten Bartz Dorfstraße 2,
OT Hohnsdorf

nach Vereinbarung Tel.: 034975 21657

Weißandt-
Gölzau

Burkhard Bresch Hauptstraße 31,
OT Weißandt-Gölzau 
(Haus 1, Zi. 211)

jeden Dienstag von 16.00 - 18.00 Uhr Tel.: 034978 30685

Werdershausen Thorsten Breitschuh Gröbziger Straße 15,
OT Werdershausen

nach Vereinbarung Tel.: 034976 383936

Wieskau Peter Leiser An der Gemeinde 5, 
OT Wieskau

nach Vereinbarung Tel.: 034976 21272

Wörbzig Hubert Schüppel Schulstraße 9,
OT Wörbzig

nach Vereinbarung Tel.: 034976 26426 u. 0178 1314468

Zehbitz Reinhard Ulrich Dorfstraße 40,
OT Zehbitz

nach Vereinbarung Tel.: 0177 2598712
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Schiedsstelle der Stadt Südliches Anhalt

Sprechzeiten: jeden 1. Dienstag im Monat von 16.00 – 18.00 Uhr
und nach telefonischer Vereinbarung über die Tel.-Nr. 034978 26522

Ort: Haus 2, Erdgeschoss, Zimmer 109,
Weißandt-Gölzau, Hauptstraße 31,
06369 Südliches Anhalt

Bekanntmachung
Am Dienstag, dem 13.07.2021, 18:00 Uhr, findet im Gemein-
dezentrum Weißandt-Gölzau, Hauptstraße 31, 06369 Südliches 
Anhalt OT Weißandt-Gölzau eine öffentliche/nichtöffentliche Sit-
zung des Bau-, Industrie-, Landwirtschafts- und Gewerbeförde-
rungsausschusses unter Berücksichtigung der aktuellen Pande-
mielage statt.

Auf Grund der aktuellen Situation wird darauf hingewiesen, 
dass die Durchführung der Sitzung unter Einhaltung vorge-
schriebener Sicherheitsvorkehrungen stattzufinden hat.

Tagesordnung
A: Öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Sitzung
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung der anwe-

senden Mitglieder
3. Feststellung der Beschlussfähigkeit
4. Feststellung des öffentlichen Teils der Tagesordnung und 

der dazu vorliegenden Anträge
5. Feststellung des Mitwirkungsverbotes
6. Bestätigung der Niederschrift des öffentlichen Teils der 

vorangegangenen Sitzung/en
7. Information des Vorsitzenden (öffentlicher Teil)
8. Einwohnerfragestunde
9. Beratung/Beschlussfassung der öffentlichen Vorlagen:

9.1. Stellungnahme der Stadt Südliches Anhalt gemäß § 36 
Baugesetzbuch zur Errichtung von 2 Windenergieanlagen 
in der Gemarkung Wörbzig im Rahmen des Genehmi-
gungsverfahrens nach Bundes-Immissionsschutzgesetz

9.2. Stellungnahme der Stadt Südliches Anhalt gemäß § 36 
BauGB zum Bauvorhaben „Errichtung Aufzugsanlage, 
hier: 1. Änderung (Verkleidung Außenwand, Dacheinbin-
dung) Museum Synagoge Gröbzig“ im OT Gröbzig der 
Stadt Südliches Anhalt

10. Anfragen und Anregungen der Mitglieder (öffentlicher Teil)
11. Schließung des öffentlichen Teils der Sitzung
B: Nichtöffentlicher Teil
12. Feststellung des nichtöffentlichen Teils der Tagesordnung 

und der dazu vorliegenden Anträge
13. Feststellung des Mitwirkungsverbotes
14. Bestätigung der Niederschrift des nichtöffentlichen Teils 

der vorangegangenen Sitzung/en
15. Information des Vorsitzenden (nichtöffentlicher Teil)
16. Anfragen und Anregungen der Mitglieder (nichtöffent-

licher Teil)
17. Schließung der Sitzung

gez. Dr. Zschoche
Vorsitzender des Bau-, Industrie-, Landwirtschafts- und
Gewerbeförderungsausschusses

Stadt Südliches Anhalt

Öffentliche Bekanntmachung
des Aufstellungsbeschlusses gemäß § 2 (1) Baugesetzbuch 
(BauGB) für den vorzeitigen Bebauungsplan Nr. 01/20 „An 
der Radegaster Straße“ der Stadt Südliches Anhalt, Ortsteil 
Görzig

Mit Beschluss Nr. EGSA-SR-44-06/2020 hat der Stadtrat der 
Stadt Südliches Anhalt in seiner Sitzung am 02.09.2020 die 
Aufstellung des vorzeitigen Bebauungsplans Nr. 01/20 „An der 
Radegaster Straße“ der Stadt Südliches Anhalt, Ortsteil Görzig 
beschlossen.

Der Beschluss wird gemäß § 2 (1) BauGB hiermit bekannt ge-
macht.
Der räumliche Geltungsbereich des Plangebietes umfasst das 
Flurstück 1039 (tlw.) der Flur 1 der Gemarkung Görzig mit einer 
Fläche von ca. 0,36 ha.

Amts- und Mitteilungsblatt der Stadt Südliches Anhalt

Das Amts- und Mitteilungsblatt der Stadt Südliches Anhalt erscheint monatlich jeweils donnerstags (sollte dieser Donnerstag ein Feiertag sein, 
erscheint es am darauf folgenden Werktag) und wird kostenlos an alle Haushalte verteilt.

- Herausgeber, Verlag und Druck: 
 LINUS WITTICH Medien KG, 04916 Herzberg, 
 An den Steinenden 10, Telefon (03535) 489-0
  Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
-  Verantwortlich für den amtlichen Teil: 
 DER BÜRGERMEISTER DER STADT SÜDLICHES ANHALT
 Hauptstraße 31, 06369 Südliches Anhalt, OT Weißandt-Gölzau
- Verantwortlich für den nichtamtlichen Teil und Anzeigenteil/Beilagen: 
 LINUS WITTICH Medien KG, 
 vertreten durch den Geschäftsführer ppa. Andreas Barschtipan
 www.wittich.de/agb/herzberg
-  Die veröffentlichten Meinungen und Beiträge in den Rubriken im nichtamtlichen Teil sowie Bürgermeinungen müssen nicht mit der Meinung der Redaktion des Amts- und Mit-

teilungsblattes der Stadt Südliches Anhalt übereinstimmen. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben ausschließlich die Meinung des Verfassers wieder. 
  Für den Inhalt von Bekanntmachungen von Veranstaltungen ist ausschließlich der jeweilige Veranstalter verantwortlich. Ein Anspruch auf Veröffentlichungen von Beiträgen besteht 

nicht.
-  Redaktion, Beiträge/Beilagen: 
 Frau Tellensky, Telefon: (034978) 265-10IM
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Öffentliche Bekanntmachung

über die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung des vorzeitigen Bebauungsplanes  
Nr. 01/20 „An der Radegaster Straße“ der Stadt Südliches Anhalt, Ortsteil Görzig  

gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch

Der Stadtrat der Stadt Südliches Anhalt hat in seiner Sitzung 
am 02.09.2020 mit der Beschluss-Nr. EGSA-SR-44-06/2020 
die Aufstellung des vorzeitigen Bebauungsplanes Nr. 01/20 der 
Stadt Südliches Anhalt „An der Radegaster Straße“ Ortsteil Gör-
zig gemäß § 1 Abs. 3 und § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
beschlossen.

Planungsanlass ist die Erweiterung des südöstlich der bebauten 
Ortslage von Görzig bereits etablierten Autohauses nach Osten 
hin. Es ist geplant, das angrenzende Flurstück 1039, Flur 1 der 
Gemarkung Görzig als Ausstellungsfläche für Neu- und Ge-
brauchtwagen zu nutzen.

Der Geltungsbereich des vorzeitigen Bebauungsplanes  
Nr. 01/20 „An der Radegaster Straße“ der Stadt Südliches An-
halt, Ortsteil Görzig befindet sich
- südöstlich der bebauten Ortslage von Görzig,
- südwestlich der ‚Radegaster Straße‘

in der Gemarkung des Ortsteils Görzig der Stadt Südliches An-
halt (vgl. Übersichtsplan).

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes hat eine Größe von 
ca. 0,25 ha und umfasst eine Teilfläche des Flurstücks 1039 der 
Flur 1 der Gemarkung Görzig.

Die Erschließung des Plangebietes erfolgt über das Gelände des 
Autohauses. Eine zusätzliche Anbindung an die ‚Radegaster 
Straße‘ ist nicht erforderlich.

Innerhalb des Plangebietes befinden sich ein künstlich angeleg-
ter Teich und eine kleine Hütte. Ansonsten wird das Areal als 
Wiesen- und Rasenfläche genutzt.

Im weiteren Verlauf der Planung wird eine Umweltprüfung ge-
mäß § 2 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB durchge-
führt, in der die voraussichtlichen Umweltauswirkungen ermittelt 
und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden.

Gleichzeitig hat der Stadtrat der Stadt Südliches Anhalt gem.  
§ 3 Abs. 1 BauGB zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 
die öffentliche Auslegung des vorzeitigen Bebauungsplanes Nr. 
01/20 „An der Radegaster Straße“ der Stadt Südliches Anhalt, 
Ortsteil Görzig in Form einer einmonatigen Auslegung beschlos-
sen. Der vorzeitige Bebauungsplan Nr. 01/20 „An der Radegas-
ter Straße“ der Stadt Südliches Anhalt, Ortsteil Görzig liegt in 
der Zeit

vom 19.07.2021 bis einschließlich 20.08.2021

im Fachbereich III der Verwaltung der Stadt Südliches Anhalt, 
Zimmer 111, Weißandt-Gölzau, Hauptstraße 31, 06369 Südli-
ches Anhalt
Montag: von 9:00 bis 12:00 Uhr
Dienstag: von 9:00 bis 12:00 Uhr

von 13:00 bis 18:00 Uhr
Mittwoch: geschlossen
Donnerstag von 9:00 bis 12:00 Uhr

von 14:00 bis 15:30 Uhr
Freitag von 9:00 bis 12:00 Uhr

zu jedermanns Einsicht öffentlich aus (Terminabsprache auf-
grund der anhaltenden Pandemie beachten).

Während der Auslegungsfrist können Bedenken, Anregungen, 
Hinweise und Stellungnahmen zum Bebauungsplan bei der 
Stadt Südliches Anhalt während der Auslegungszeiten schrift-

lich per E-Mail oder mit vorhergehender Terminabsprache zur 
Niederschrift vorgebracht werden.

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können in der 
Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt blei-
ben.

Die Unterlagen können ab dem 19.07.2021 gemäß § 4a Abs. 4 
BauGB online unter folgendem Link
https://www.suedliches-anhalt.de/bebauungsplaene
eingesehen werden.
Die Beteiligung der Öffentlichkeit wird hiermit ortsüblich bekannt 
gemacht.

Anlagen:
- Übersichtkarte des vorzeitigen Bebauungsplanes Nr. 01/20 

„An der Radegaster Straße“ der Stadt Südliches Anhalt, 
Ortsteil Görzig
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Bundestagswahl

- Bekanntmachung der Gemeindebehörde über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und  
die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl zum Deutschen Bundestag 

am 26. September 2021 -

Dank an alle Wahlhelfer
Bei der Landtags- und Landratswahl waren am Sonntag, dem 
6. Juni 2021, über 200 ehrenamtliche Wahlhelfer in unserer 
Stadt im Einsatz, um einen ordnungsgemäßen Wahlgang zu 
gewährleisten. Verteilt auf 28 Wahllokale und ein Briefwahllo-
kal, gingen die Helfer auf zuverlässige und ordnungsgemäße 
Weise ihren Aufgaben nach.
Wie auch in der Vergangenheit, waren die Wahlvorstände teil-
weise mit erfahrenen Personen, aber auch mit erstmals einge-
setzten Bürgerinnen und Bürgern besetzt. Alle hatten Verständ-
nis dafür, dass sie einen Sonntag ehrenamtlich zum Wohle der 
Allgemeinheit tätig sein sollten. Aus diesem Grund möchte ich 
meinen herzlichen Dank allen Wahlvorständen, Briefwahlvor-

ständen, Schriftführern und Beisitzern sowie allen weiteren 
Helfern aussprechen, die bei dieser wichtigen demokratischen 
Aufgabe mitgewirkt haben. Ohne das ehrenamtliche Engage-
ment unserer Bürgerinnen und Bürger wäre die Durchführung 
einer solchen Wahl kaum möglich gewesen. Es ist schön, dass 
sich immer wieder Menschen finden, die sich für die Gemein-
schaft einsetzen.

Mit freundlichen Grüßen und bestem Dank

Ihr Thomas Schneider
Bürgermeister der Stadt Südliches Anhalt

1. Die Wählerverzeichnisse zur Bundestagswahl für die Wahl-
bezirke der Stadt Südliches Anhalt werden in der Zeit vom

06.09.2021 bis 10.09.2021
während der allgemeinen Öffnungszeiten
Dienstag, Donnerstag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Dienstag von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Donnerstag von 13.00 Uhr bis 15.30 Uhr
im Einwohnermeldeamt in Weißandt-Gölzau, Hauptstraße 
31, 06369 Südliches Anhalt für Wahlberechtigte zur Ein-
sichtnahme bereitgehalten. Jeder Wahlberechtigte kann 
die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern 
ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit 
der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetrage-
nen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft 
zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvoll-
ständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das 
Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten 
von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperr-
vermerk gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes 
eingetragen ist.
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren 
geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät 
möglich.
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen 
ist oder einen Wahlschein hat.

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollstän-
dig hält, kann innerhalb der Auslegungsfrist, spätestens 
am 10.09.2021 bis 12.00 Uhr, bei der Stadt Südliches An-
halt, Wahlbüro, Weißandt-Gölzau, Hauptstraße 31, 06369 
Südliches Anhalt, Einspruch einlegen. Der Einspruch kann 
schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt 
werden.

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen 
sind, erhalten bis spätestens zum 05.09.2021 eine Wahlbe-
nachrichtigung.
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, 
wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wähler-
verzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass 
er sein Wahlrecht nicht ausüben kann.
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeich-
nis eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein 
und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine 
Wahlbenachrichtigung.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 
71 Anhalt

durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum dieses 
Wahlkreises
oder
durch Briefwahl
teilnehmen.

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag
5.1. ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,
5.2. ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-

rechtigter,
a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die 

Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis 
nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 
05.09.2021) oder die Einspruchsfrist gegen das Wähler-
verzeichnis nach § 22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung 
(bis zum 10.09.2021) versäumt hat,

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach 
Ablauf der Antragsfrist nach § 18 Abs. 1 der Bundes-
wahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 22 Abs. 1 
der Bundeswahlordnung entstanden ist,

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt 
worden und die Feststellung erst nach Abschluss des 
Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Stadt Südliches 
Anhalt gelangt ist.

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetra-
genen Wahlberechtigten bis zum 24.09.2021, 18.00 Uhr, bei 
der Stadt Südliches Anhalt mündlich, schriftlich oder elekt-
ronisch beantragt werden.
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsu-
chen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren 
Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch am 
Wahltage bis 15.00 Uhr gestellt werden.
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der 
beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis 
zum Tage vor der Wahl (25.09.2021), 12.00 Uhr, ein neuer 
Wahlschein erteilt werden.
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberech-
tigte können aus den unter 5.2. Buchstabe a bis c angege-
benen Gründe den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines 
noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, stellen.
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorla-
ge einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu 
berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderung kann 
sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person 
bedienen.

6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte
- einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,
- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag,



Amts- und Mitteilungsblatt der Stadt Südliches Anhalt Seite 6, Nr. 7/2021

- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief 
zurückzusenden ist, versehenen roten Wahlbriefum-
schlag und

- ein Merkblatt für die Briefwahl.
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für 
einen anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur 
Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftli-
chen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte 
Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat 
sie der Stadt Südliches Anhalt vor Empfangnahme der Un-
terlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die 
bevollmächtigte Person auszuweisen.
Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen 
einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert 
ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Per-
son bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr 
vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe 
bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst ge-
troffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. 
Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher 
Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung 
oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder ver-
ändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson be-
steht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse 
verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer 
anderen Person erlangt hat.

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die an-
gegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätes-
tens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht.
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land ohne besondere Versendungsform ausschließlich von 
der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. Er kann 
auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abge-
geben werden.

Stadt Südliches Anhalt
Weißandt-Gölzau, den 22.06.2021

gez. Schneider
Bürgermeister

Bundestagswahl

- Wahlbekanntmachung gem. § 48 BWO -

1. Am Sonntag, den 26. September 2021 findet die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag statt. 
Die Wahl dauert von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

2. Die Stadt Südliches Anhalt ist in folgende allgemeine Wahlbezirke eingeteilt:

lfd.
Nr.

Wahlbezirksnummer/
Wahlbezirksname

Wahllokal Wahllokal
barrierefrei

1. 0010
Edderitz

DGH (Dorfgemeinschaftshaus)/ Sportforum
Edderitz
John-Schehr-Straße 1
06388 Südliches Anhalt

nein

2. 0020
Fraßdorf

Vereinsraum
Fraßdorf
Alte Siedlung 16
06386 Südliches Anhalt

nein

3. 0030
Glauzig

Feuerwehrgerätehaus
Glauzig
Dorfstraße 25 a
06369 Südliches Anhalt

nein

4. 0040
Görzig

Soziokulturelles Zentrum
Görzig
Radegaster Straße 1
06369 Südliches Anhalt

ja

5. 0051
Gröbzig-Rathaus

Rathaus
Gröbzig
Marktplatz 1
06388 Südliches Anhalt

ja

6. 0052
Gröbzig-Hotel

Hotel „Stadt Gröbzig“ (Saal)
Gröbzig
Köthener Straße 15
06388 Südliches Anhalt

ja

7. 0060
Großbadegast

Kulturzentrum
Großbadegast
Am Stangenteich 3
06369 Südliches Anhalt

ja

8. 0070
Hinsdorf

Vereinsraum
Hinsdorf
Parkstraße 1 a
06386 Südliches Anhalt

nein
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9. 0080
Libehna

Dorfgemeinschaftshaus
Libehna
Eichenweg 14
06369 Südliches Anhalt

nein

10. 0090
Maasdorf

Dorfgemeinschaftshaus
Maasdorf
Dorfstraße 27
06388 Südliches Anhalt

nein

11. 0100
Meilendorf

Kulturraum
Meilendorf
Meilendorfer Straße 5
06386 Südliches Anhalt

nein

12. 0110
Piethen

Dorfgemeinschaftshaus
Piethen
Dorfstraße 21
06388 Südliches Anhalt

nein

13. 0120
Prosigk

Sportlerheim Prosigk
Fernsdorf
Ringstraße 20
06369 Südliches Anhalt

ja

14. 0130
Quellendorf

DGH (Dorfgemeinschaftshaus) / Saal
Quellendorf
Gartenstraße 1
06386 Südliches Anhalt

ja

15. 0140
Radegast

Freizeitzentrum
Radegast
Walther-Rathenau-Straße 8
06369 Südliches Anhalt

ja

16. 0150
Reinsdorf

Kultur- und Feuerwehrvereinsraum
Reinsdorf
Friedensstraße 38
06369 Südliches Anhalt

nein

17. 0160
Reupzig

Kulturzentrum
Reupzig
Dorfstraße 56 a
06369 Südliches Anhalt

ja

18. 0170
Riesdorf

FFW-Museum
Riesdorf
Dorfstraße 57
06369 Südliches Anhalt

nein

19. 0181
Scheuder

Kulturhaus
Scheuder
Dorfstraße 46 c
06386 Südliches Anhalt

nein

20. 0182
Lausigk

Kulturhaus
Lausigk
Lausigker Straße 5 a
06386 Südliches Anhalt

nein

21. 0190
Trebbichau an der Fuhne

Dorfgemeinschaftshaus/Gemeindebüro
Hohnsdorf
Dorfstraße 2
06369 Südliches Anhalt

nein

22. 0201
Weißandt-Gölzau

Gemeindezentrum
Weißandt-Gölzau
Hauptstraße 31
06369 Südliches Anhalt

ja

23. 0202
Gnetsch

Kulturraum
Gnetsch
Dorfstraße 13
06369 Südliches Anhalt

nein

24. 0210
Werdershausen

Dorfgemeinschaftshaus
Werdershausen
Gröbziger Straße 7
06388 Südliches Anhalt

ja

25. 0221
Wieskau

Dorfgemeinschaftshaus
Wieskau
An der Gemeinde 5
06388 Südliches Anhalt

ja

26. 0222
Cattau

Dorfgemeinschaftshaus/Soziokult. Zentrum
Cattau
Zur schönen Aussicht 1
06388 Südliches Anhalt

ja
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27. 0230
Wörbzig

DGH (Dorfgemeinschaftshaus) / Neue Schule
Wörbzig
Schulstraße 4
06388 Südliches Anhalt

ja

28. 0240
Zehbitz

Gemeindebüro
Zehbitz
Dorfstraße 40
06369 Südliches Anhalt

nein

29. 0250
Weißandt-Gölzau
(Briefwahllokal)

Sport- und Kulturzentrum
Weißandt-Gölzau
Hauptstraße 31 b
06369 Südliches Anhalt

ja

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten 
bis spätestens zum 05.09.2021 zugehen, sind der Wahlbe-
zirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberech-
tigte zu wählen hat.
Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahler-
gebnisses um 13.00 Uhr im Sport- und Kulturzentrum (SKZ) 
in Weißandt-Gölzau, Hauptstraße 31 b, 06369 Südliches 
Anhalt zusammen.

3. Jede wahlberechtigte Person kann nur in dem Wahlraum 
des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie 
eingetragen ist.
Die wahlberechtigten Personen haben zur Wahl die Wahl-
benachrichtigung und ihren Personalausweis oder ein amt-
liches Dokument (etwa Reisepass oder Führerschein) mit-
zubringen.
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben 
werden.

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede wahlbe-
rechtigte Person erhält bei Betreten des Wahlraumes einen 
Stimmzettel ausgehändigt.
Jeder Wahlberechtigte hat eine Erststimme und eine Zweit-
stimme.
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer
a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die 

Namen der Bewerber der zugelassenen Kreiswahl-
vorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, bei anderen 
Kreiswahlvorschlägen außerdem des Kennworts und 
rechts von dem Namen jedes Bewerbers einen Kreis 
für die Kennzeichnung,

b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die 
Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine Kurzbe-
zeichnung verwenden, auch dieser, und jeweils die 
Namen der ersten fünf Bewerber der zugelassenen 
Landeslisten und links von der Parteibezeichnung ei-
nen Kreis für die Kennzeichnung.

Der Wähler gibt
seine Erststimme in der Weise ab,
dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarz-
druck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf an-
dere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber 
sie gelten soll,
und seine Zweitstimme in der Weise,
dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) 
durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere 
Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie 
gelten soll.

Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des 
Wahlraumes oder in einem besonderen Nebenraum ge-
kennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine 
Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine darf 
nicht fotografiert oder gefilmt werden.

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahl-
handlung erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahl-
ergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat 
Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlge-
schäfts und unter Berücksichtigung der am Wahltag gelten-
den Hygienemaßnahmen möglich ist.

5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im 
Wahlkreis 71 Anhalt
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk 

dieses Wahlkreises oder
b) durch Briefwahl
teilnehmen.

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Stadt 
Südliches Anhalt einen amtlichen Stimmzettel, einen amtli-
chen blauen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen 
roten Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief 
mit dem Stimmzettel (im verschlossenen blauen Stimm-
zettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so 
rechtzeitig der auf dem roten Wahlbriefumschlag angege-
benen Stelle zuleiten, dass er dort spätestens am Wahltag 
bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der an-
gegebenen Stelle abgegeben werden.

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und 
nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts 
durch einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist un-
zulässig (§ 14 Absatz 4 des Bundeswahlgesetzes).
Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder we-
gen einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme ge-
hindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der 
Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen 
und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig 
ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einfluss-
nahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder 
Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert 
oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht  
(§ 14 Absatz 5 des Bundeswahlgesetzes).

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis 
einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger 
Assistenz entgegen der Wahlentscheidung des Wahlbe-
rechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des 
Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist straf-
bar (§ 107 a Absatz 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Stadt Südliches Anhalt
Weißandt-Gölzau, den 22.06.2021

gez. Schneider
Bürgermeister
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Öffentliche Bekanntmachung zur Wahlperiode 2019 bis 2024

- Sitzübergang auf nächst festgestellte Bewerber -

Gemäß § 47 Abs. 3 S. 2 Kommunalwahlgesetz für das Land 
Sachsen-Anhalt (KWG LSA) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 27. Februar 2004 (GVBl. LSA S. 92) i.V.m. § 75 Abs. 3 
der Kommunalwahlordnung für das Land Sachsen-Anhalt (KWO 
LSA) vom 24. Februar 1994 (GVBl. S. 338) in ihren derzeit gülti-
gen Fassungen gebe ich hiermit bekannt:

Ortschaftsrat Großbadegast
Die am 12.01.2020 in den Ortschaftsrat gewählte Einzelbewer-
berin, Frau Christa Czichos, hat zum 22.04.2021 ihr Mandat als 
Ortschaftsrätin der Ortschaft Großbadegast gemäß § 42 Abs. 1 
Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG 
LSA) i.V.m. § 81 Abs. 4 KVG LSA niedergelegt.
Nach dem vom Wahlausschuss der Stadt Südliches Anhalt in 
seiner Sitzung am 14.01.2020 festgestellten Wahlergebnis, 
bleibt das freigewordene Mandat im Ortschaftsrat gemäß § 47 
Abs. 3 Satz 3 KWG bis zum Ablauf der Wahlperiode 2019-2024 
oder bis zu einer Ergänzungswahl unbesetzt.

Frau Christa Czichos wurde für die Wahlperiode 2019-2024 
als Einzelbewerberin in den Ortschaftsrat gewählt. Die Bewer-
bung als Einzelbewerberin schließt das Nachrücken durch einen 
nächst festgestellten Bewerber aus.

Ortschaftsrat Radegast
Der am 26.05.2019 für den Wahlvorschlag der Wählergruppe 
Freie Wählergemeinschaft Radegast in den Ortschaftsrat ge-
wählte Bewerber, Herr Hans-Helmut Schaaf, hat mit Schreiben 
zum 31.05.2021 sein Mandat als Ortschaftsrat der Ortschaft Ra-
degast gemäß § 42 Abs. 1 KVG LSA niedergelegt.
Nach dem vom Wahlausschuss der Stadt Südliches Anhalt in 
seiner Sitzung am 29.05.2019 festgestellten amtlichen Wahler-
gebnis, geht das Mandat an den nächst festgestellten Bewerber 
für den Wahlvorschlag der Wählergruppe Freie Wählergemein-
schaft Radegast, Herrn Carsten Höer, über.

gez. Wagner
Gemeindewahlleiterin

Öffentliche Bekanntmachung des endgültigen Wahlergebnisses  
der Ergänzungswahl in der Ortschaft Piethen

Der Stadtrat der Stadt Südliches Anhalt hat in seiner Sitzung am 30.06.2021 über den Wahleinspruch zur Ergänzungswahl in der 
Ortschaft Piethen entschieden.
Die Gemeindewahlleiterin hat form- und fristgerecht gegen die Sitzverteilung im Ortschaftsrat Piethen Wahleinspruch eingelegt. 
Dem Wahleinspruch wurde stattgegeben. Die vom Stadtwahlausschuss festgestellte Sitzverteilung und das Wahlergebnis wurden 
korrigiert und werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Zahl der Wahlberechtigten: 197 Ungültige Stimmzettel: 2
Zahl der Wählerinnen und Wähler: 116 Gültige Stimmzettel: 114
Gültige Stimmen: 342 Wahlbeteiligung: 59 %
Anzahl der zu vergebenden Sitze: 2

Die Zahl der für die einzelnen Wahlvorschläge abgegebenen gültigen Stimmen und die Zahl der Sitze, die den einzelnen Wahlvor-
schlagsträgern zustehen, verteilen sich wie folgt:

Nr. Wahlvorschlag Stimmen Anteil Sitze
19
26

Wählergruppe Freie Wählergemeinschaft Anhalt
Wählergruppe Zukunft für Piethen

108
234

31,58 %
68,42 %

0
2

26. Zukunft für Piethen

Name des Bewerbers Stimmenzahl
Sitz

(Reihenfolge-Nr.)
Reihenfolge nächst festgestellter  

Bewerber
Gentges, Anke
Breiter, Simone
Skusa, Gabriele
Berger, Silvia
Werner, Sabine
Kaluba, Irina

111
44
36
23
12
8

1
2

1
2
3
4

Nach der Ergebnisermittlung sind folgende Bewerberinnen gewählt:

lfd. Nr. Name des gewählten Bewerbers Wahlvorschlag
1
2

Gentges, Anke
Breiter, Simone

Zukunft für Piethen
Zukunft für Piethen

Unter Beachtung des § 39 Abs. 3 Kommunalwahlgesetz für das Land Sachsen-Anhalt erhält die Wählergruppe Zukunft für Piethen 
einen weiteren Sitz im Ortschaftsrat Piethen, da auf diese Wählergruppe mehr als die Hälfte der Stimmzahl aller Wahlvorschläge 
entfallen ist und auf diese Wählergruppe vor der Sitzverteilung nach Zahlenbruchteilen nicht bereits mehr als die Hälfe der Sitze 
entfallen ist.

gez. Wagner
Gemeindewahlleiterin
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Ablaufplan
für die Durchführung der Standfestigkeitsprüfung gem. VSG 4.7 
§ 9 der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gar-
tenbau auf den Friedhöfen der Stadt Südliches Anhalt durch die 
Firma BSK, Torsten Köster.
Prüfungstag: Donnerstag, 05. August 2021
1. Diesdorf, Diesdorfer Straße 8.00 Uhr
2. Hinsdorf, Hauptstraße 8.15 Uhr
3. Fraßdorf, Lindenstraße 20 8.45 Uhr
4. Meilendorf, Meilendorfer Straße 9.00 Uhr
5. Ziebigk, An der K 2077 9.20 Uhr
6. Großbadegast, Teichweg 9.40 Uhr
7. Libehna, Dorfstraße 10.00 Uhr
8. Repau, Dorfstraße 10.10 Uhr
9. Locherau, Dorfstraße 10.20 Uhr
10. Prosigk, Hopfenstraße 10.30 Uhr
11. Cosa, Cosaer Straße 10.40 Uhr
12. Pösigk, Pösigker Straße 11.50 Uhr
13. Fernsdorf, Am Wege von Görzig 12.00 Uhr
14. Gnetsch, Dorfstraße 12.10 Uhr

15. Radegast, Bahnhofstraße 12.25 Uhr
16. Weißandt-Gölzau, Friedensstraße 3 13.00 Uhr
17. Görzig, Schulstraße 13.25 Uhr
18. Reinsdorf, Straße der Bodenreform 13.55 Uhr
19. Maasdorf, Dorfstraße 14.10 Uhr
20. Edderitz, Am Pfaffendorfer Wege 14.25 Uhr
21. Wörbzig, Friedhofstraße 14.55 Uhr
22. Gröbzig, Hallesche Straße 15.15 Uhr
23. Werdershausen, Friedhofstraße 15.50 Uhr
24. Piethen, Dorfstraße 16.00 Uhr
25. Cattau, Wieskauer Straße 16.10 Uhr
26. Trebbichau a. d. Fuhne, An der K 2072 16.20 Uhr

Die Anfangszeit des ersten Friedhofs ist fest. Die weiteren An-
fangszeiten können sich geringfügig verändern aufgrund der auf 
den vorherigen Friedhöfen vorgefundenen Verhältnisse.

Friedhofsverwaltung
Stadt Südliches Anhalt

Nichtamtliche Mitteilungen

Mitteilungen

Nachruf
Am 08.06.2021 verstarb unser langjähriger Mitarbeiter

Herr Olaf Mennicke.

Die Stadt Südliches Anhalt verliert mit ihm einen stets freundlichen und pflichtbewussten Mitarbeiter. Wir werden das Anden-
ken an Herrn Mennicke in Ehren halten.
Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie, der wir in dieser schweren Zeit viel Kraft und Trost wünschen.

Bürgermeister, Personalrat und alle Mitarbeiter
der Stadt Südliches Anhalt

Die Stadt Südliches Anhalt informiert

Durchführung der Gewässermahd  
an Gewässern 2. Ordnung

Entsprechend der Festlegungen in den §§ 52, 54 und 66 des 
WG-LSA in der aktuellen Fassung, der Satzung des Verbandes 
§§ 2 und 4 in der aktuellen Fassung wird der Unterhaltungsver-
band „Westliche Fuhne/Ziethe“ in der Zeit von

voraussichtlich ab Ende Juni 2021  
bis zum Ende Dezember 2021

die erforderlichen Gewässerunterhaltungsarbeiten an den Ge-
wässern 2. Ordnung im Verbandsgebiet durchführen.
Die Unterhaltungsarbeiten führt der Verband mit eigenem Per-
sonalbestand durch.
Hinweise:
1. Anlieger und Hinterlieger haben zu dulden, dass der Unter-

haltungspflichtige die Grundstücke betritt, vorübergehend 
benutzt.

2. Anlieger und Hinterlieger haben lt. WG-LSA ebenso zu dul-
den, dass der Aushub auf ihren Grundstücken eingeebnet 
wird, sofern es die bisherige Nutzung nicht dauernd beein-
trächtigt.

3. Der Unterhaltungszeitraum umfasst alle Unterhaltungs-
arbeiten in allen Mitgliedsgemeinden. Es besteht absolut 
kein Grund zur Beunruhigung und Besorgnis, wenn im Au-
gust oder September noch nicht alle Gewässer unterhalten 
sind. Eine Mahd aus rein optischen Gesichtspunkten erfolgt 
durch den Verband nicht!

4. Generell ist die Gewässerunterhaltung immer eine voraus-
schauende Maßnahme, d. h., mit den Arbeiten wird die hy-
draulische Leistungsfähigkeit für mögliche Starkabflüsse im 
Herbst und insbesondere im folgenden Frühjahr gesichert. 
Jährlich wiederkehrende Arbeiten (Böschungsmahd und 
Sohlkrautung) werden erst zu Beginn der Arbeiten aufgrund 
der tatsächlichen Bedingungen/hydraulische Schwerpunk-
te, Erreichbarkeit, Witterung, technologische Fragen) zeit-
lich durch den Verband eingeordnet.

Für Rückfragen und erforderliche Abstimmungen stehen Ihnen 
als Ansprechpartner Herr Hendrich und Herr Loß vom UHV 
„Westliche Fuhne/Ziethe“ in 06406 Bernburg, OT Peißen, Tel. 
03471 310840, zur Verfügung.

Im Auftrag
gez. Kuhn
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„Demografiepreis 2021“

Aufruf

Die gesellschaftlichen Veränderungen, die mit dem demogra-
fischen Wandel einhergehen, stellen jeden Einzelnen vor gro-
ße Herausforderungen – Herausforderungen, die oft schwierig 
zu meistern sind und deutlich machen, wie wichtig Solidarität 
und Zusammenhalt in der Gesellschaft sind. Das Gemeinwe-
sen lebt davon, dass sich Menschen immer wieder einmischen 
und für ihre Region aktiv werden, denn ein Land kann nur so 
attraktiv sein, wie es seine Menschen gestalten. Diese verant-
wortungsvolle Arbeit und das damit verbundene ehrenamtli-
che Engagement vieler Bürgerinnen und Bürger würdigt das 
Land Sachsen-Anhalt mit dem Demografiepreis.
Mit dem inzwischen 9. „Demografiepreis des Landes Sach-
sen-Anhalt“ werden auch in diesem Jahr innovative und nach-
haltige Projekte zur Gestaltung des demografischen Wandels 
in unserem Bundesland geehrt. Darüber hinaus werden mit 
Unterstützung der Investitionsbank Sachsen-Anhalt und der 
Techniker Krankenkasse erneut die Sonderpreise „Zukunft“ 
und „Gesundheit“ vergeben. Der Sonderpreis „Zukunft“ will 
Initiativen würdigen, die dazu beitragen, die Attraktivität und 
die Lebensqualität in ländlich geprägten Regionen zu stärken 
und den demografischen Wandel somit aktiv gestalten. Der 
Sonderpreis „Gesundheit“ soll Projekte ehren, die sich mit der 
Digitalisierung im Gesundheitswesen auseinandersetzen oder 
die ländliche Gesundheitsversorgung stärken. Wir freuen uns 
darauf, dass Sie sich mit geeigneten Projekten und Initiativen 
bewerben oder den Aufruf an andere Akteure herantragen, de-
ren Engagement eine breitere Wahrnehmung verdient hat.

Wer und was wird gewürdigt?

Gewürdigt werden engagierte Menschen, aktive Vereine, er-
folgreiche Netzwerke, zukunftsorientierte Kommunen und In-
stitutionen sowie innovative Unternehmen. Wir rufen Sie auf, 
erfolgreich umgesetzte Ideen und bereits nachhaltig wirkende 
Initiativen für die jeweilige Kategorie
einzureichen. Projekte, die sich noch in der Planungsphase 
befinden, können leider nicht berücksichtigt werden!

Wer kann sich bewerben?

Bewerbungen können von Bürgerinnen und Bürgern, Vereinen, 
Unternehmen, Netzwerken, juristischen Personen oder den 
kommunalen Gebietskörperschaften im Land Sachsen-Anhalt 
eingereicht werden.

Themenfelder

Projekte und Initiativen sind vor Einreichung einem der nach-
folgend genannten Themenfelder zuzuordnen:

1. „Bewegen“ – Perspektiven für Jung und Alt
Wer engagiert sich, bewegt andere und verbessert dadurch 
die persönliche Situation vieler Menschen?
In dieser Kategorie werden Akteure ausgezeichnet, die famili-
enfreundliche und -unterstützende Maßnahmen, Projekte und 
Initiativen ins Leben gerufen haben, die in ihrem direkten Um-
feld etwas bewegt haben – vom generationenübergreifenden 
Zusammenhalt, über Perspektiven für Kinder und Jugendliche 
bis hin zur aktiven Mitgestaltung der Heimatregion.

2. „Aufbauen“ – Nachwuchs fördern und Fachkräfte  
sichern
Wie wird das berufliche Umfeld für Fach- und Nachwuchskräf-
te attraktiv aufgebaut?
Für diese Kategorie werden Maßnahmen und Initiativen ge-
sucht, die den demografischen Wandel durch innovative, 
nachahmenswerte Weichenstellungen in Unternehmen oder 
öffentlichen Verwaltungen aktiv gestalten. Welche Projekte ha-
ben Sie erfolgreich umgesetzt, um Fachkräfte zu finden und an 

Ihr Unternehmen zu binden? Was unternehmen Sie, um Nach-
wuchskräfte nachhaltig zu fördern? Welche familienfreundli-
chen Personalmaßnahmen werden geboten und wie wird die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf aktiv unterstützt?

3. „Anpacken“ – Lebensfreude in Stadt und Land
Wer packt an, konnte dadurch einen spürbaren Nutzen für 
seine Heimatregion erreichen und den gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt stärken?
Mit dieser Kategorie werden erfolgreiche Projekte geehrt, 
durch die Lebensqualität für Menschen aller Altersgruppen im 
urbanen und ländlichen Raum positiv verändert wird. Projekte, 
die eine spürbare Verbesserung der gesellschaftlichen Teilha-
be und Versorgung der Bevölkerung in ländlichen Gebieten, 
insbesondere durch inspirierende und präventive Vorhaben im 
Bereich von Bildung, Kultur, Sport und Gesundheit, ermögli-
chen. Bewerben können sich auch Interessengruppen, die 
sich für eine aktive, nachhaltige und selbstbewusste Stadtent-
wicklung einsetzen und damit Zuzug generieren. Stellen Sie 
Ihre Projekte vor!

Einreichung der Bewerbung

Für Ihre Bewerbung steht ein Bewerberbogen zur Verfügung, 
den Sie unter www.demografie.sachsen-anhalt.de herunterla-
den oder bei der Begleitagentur (Kontakt siehe unten) anfor-
dern können. Eine Online-Einreichung ist ebenfalls möglich.
Vorschläge für potenzielle Teilnehmer können dort jederzeit 
per E-Mail, Fax oder telefonisch eingereicht werden.
Die Bewerbungsfrist endet am 8. September 2021.

Bewertung und Auswahlverfahren

Über die Preisträger des „Demografiepreises des Landes 
Sachsen-Anhalt 2021“ entscheidet eine Jury frei, endgültig, 
unanfechtbar und unter Ausschluss des Rechtsweges.
Die Jury wird durch das Referat für demografische Entwick-
lung und Prognosen im Ministerium für Landesentwicklung 
und Verkehr Sachsen-Anhalt als Geschäftsstelle unterstützt. 
Die Jury ermittelt je Kategorie drei Finalisten und daraus je-
weils einen Sieger. Die Sieger erhalten eine finanzielle Aner-
kennung. Die Bekanntgabe der Preisträger erfolgt im Rahmen 
der Preisverleihung.

Die Preisverleihung

Der „Demografiepreis des Landes Sachsen-Anhalt 2021“ wird 
im November 2021 durch den Ministerpräsidenten des Lan-
des Sachsen-Anhalt und den Minister für Landesentwicklung 
und Verkehr verliehen.
Es ist beabsichtigt, Preisgelder in Höhe von insgesamt  
10.000 EUR zu vergeben. Über die Aufteilung der Gesamtsum-
me entscheidet die Jury.
Die drei Erstplatzierten in jeder Kategorie werden in das Ren-
nen um den Deutschen Engagementpreis geschickt, der jähr-
lich von dem Bündnis für Gemeinnützigkeit vergeben wird 
(www.deutscher-engagementpreis.de).

Ihre Ansprechpartner:
Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr des Landes 
Sachsen-Anhalt
Referat Demografische Entwicklung und Prognosen
Ines Heidler
E-Mail: ines.heidler@sachsen-anhalt.de
Telefon: 0391 5673513

Begleitagentur:
AdCOM werbung & filmproduktion gmbh
Sophia Zeidler
E-Mail: sophia.zeidler@adcom-md.de
Telefon: 0391 74488780



Amts- und Mitteilungsblatt der Stadt Südliches Anhalt Seite 12, Nr. 7/2021

Beratungssprechtag der Investitionsbank Sachsen-Anhalt
„IB regional – Wir für Sie vor Ort“ - unter diesem Namen bietet 
die Investitionsbank Sachsen-Anhalt einen kostenfreien Service 
mit einer umfassenden Beratung zu Förder- und Finanzierungs-
möglichkeiten für Unternehmen und Existenzgründer sowie 
Kommunen an.
Alle Fragen rund um die Förderung beantworten Ihnen die Ex-
perten der Investitionsbank kostenfrei zum nächsten Sprechtag 
am 5. August 2021.

Bis auf Weiteres wird die Beratung nur telefonisch angeboten, 
eine vorherige Anmeldung ist notwendig. Die Terminverga-
be übernimmt die Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungs-

gesellschaft Anhalt-Bitterfeld mbH (EWG), Telefonnummer  
03494 6579-126 oder per E-Mail unter 
info@ewg-anhalt-bitterfeld.de.

In der Zwischenzeit stehen die Förderexperten weiterhin bei Be-
darf für persönliche Gespräche zur Verfügung, sie werden er-
reicht über
•  Ihren Wirtschaftsförderer vor Ort: EWG Anhalt-Bitterfeld mbH
• die kostenfreie IB-Hotline 0800 5600757
• per E-Mail: beratung@ib-lsa.de
•  via Kontaktformular   

www.ib-sachsen-anhalt.de/kontaktformular

Aus dem kirchlichen Leben

KATHOLISCH IN ANHALT
mit den Gemeinden St. Maria Himmelfahrt

und St. Anna der Stadt Köthen (Anhalt),
Herz Jesu Osternienburg

mit dem Osternienburger Land,
Hl. Geist Görzig mit der Stadt Südliches Anhalt

und weiteren Ortschaften

Anschriften

Pfarrbüro für die kath. Gemeinden:
Pfarrei St. Maria
Springstraße 34, 06366 Köthen (Anhalt)
Tel.: 03496 212240, Fax: 03496 212253
Mail: koethen.st-maria@bistum-magdeburg.de
Home: www.st-maria-koethen.de
Öffnungszeiten Pfarrbüro
Montag 08.30 – 12.00 Uhr
Dienstag 08.30 – 12.00 Uhr, 13.30 – 16.00 Uhr
Mittwoch 08.30 – 12.00 Uhr
Donnerstag 08.30 – 12.00 Uhr, 13.30 – 16.00 Uhr
Freitag 08.30 – 12.00 Uhr
Sekretärin: Andrea Reich
IBAN: DE18 8005 3722 0302 0236 90
SWIFT-BIC: NOLADE21BTF
Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld

Ansprechpartner:
Pfarrer Armin Kensbock
Pfarrhaus St. Maria
Springstraße 34, 06366 Köthen (Anhalt)
Tel.: 03496 212254, Fax: 03496 212253
E-Mail: pfr.kensbock@t-online.de
Gemeindereferent Matthias Thaut
Wohnung und Gemeinderäume St. Anna
Lohmannstraße 28, 06366 Köthen (Anhalt)
Tel.: 03496 309308, Fax: 03496 212253
E-Mail: matthias.thaut@web.de

Hl. Messen und Gottesdienste

Weitere Gottesdienste an den Aushängen der Kirchen
und unter www.st.maria.koethen.de

Hl. Messe und Gottesdienste
am Samstag/Sonntag
Samstag
18.00 Uhr Herz-Jesu Osternienburg
Sonntag
08.00 Uhr Hl. Geist Görzig

im Wechsel mit St. Michael Edderitz
Sonntag
10.00 Uhr St. Maria Köthen: Hl. Messe
17.00 Uhr St. Maria Köthen: Vesper

Täglich Hl. Messe oder Gottesdienst in einer der vier Kir-
chen und zwei Kapellen der Pfarrei St. Maria Köthen.
Hl. Beichte - Sakrament der Versöhnung,
Beichtgespräche
Jeden Donnerstag
18.30 – 
19.00 Uhr

St. Anna Köthen und nach Vereinbarung mit Pfr. 
Kensbock

Freitag, 09.07.
08.30 Uhr Hl. Geist Görzig: Hl. Messe, anschl. Gemeinde-

vormittag
Samstag, 10.07.
18.00 Uhr Herz-Jesu Osternienburg: Hl. Messe
Sonntag, 11.07.
08.00 Uhr St. Michael Edderitz
10.00 Uhr St. Maria Köthen: Hl. Messe
17.00 Uhr St. Maria: Andacht zu Ehren des Hl. Josef, Bräuti-

gam der Gottesmutter, Pflegevater des Herrn
Samstag, 17.07.
18.00 Uhr Herz-Jesu Osternienburg: Hl. Messe
Sonntag, 18.07.
08.00 Uhr Hl. Geist Görzig
10.00 Uhr St. Maria Köthen: Hl. Messe zum Schuljahresab-

schluss mit Reisesegen
17.00 Uhr Wegekreuz Pißdorf: Andacht mit Segnung von 

Fahrzeugen (Auto, Motorrad, Fahrrad)
Bitte das Gebet- und Gesangbuch GOTTESLOB 
mitbringen!

Freitag, 23.07.
08.30 Uhr Hl. Geist Görzig: Hl. Messe,
Samstag, 24.07.
18.00 Uhr Herz-Jesu Osternienburg: Hl. Messe
Sonntag, 25.07.
08.00 Uhr St. Michael Edderitz
10.00 Uhr St. Maria Köthen: Hl. Messe
17.00 Uhr St. Maria. Vesper
Sonntag, 25.07., Ökumenisches Jakobsfest
HL. APOSTEL JAKOBUS - Patronat der ev. Stadtkirche und 
Kirchengemeinde St. Jakob Köthen
15.00 Uhr St. Jakob: Ökumenischer Gottesdienst
10 Jahre Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Köthen 
und Umgebung (ACK Köthen) anschl. Begegnung bei Kaffee 
und Kuchen
Montag, 26.07. HL. JOACHIM UND HL. ANNA, Eltern der 
Gottesmutter Maria, Patronat der Kirche, Gemeinde und 
Kindertagesstätte St. Anna
08.00 Uhr Kirche St. Anna: Hl. Messe zum Patronatsfest der 

Gemeinde mit den Gästen
08.45 Uhr Kita St. Anna Köthen:

Morgenkreis der Kinder mit ihren Großeltern, der 
Gemeinde und der Gäste, anschl. Begegnung 
von Jung und Alt bei Kaffee und Kuchen

11.00 Uhr Gemeinsamer Abschluss
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Samstag, 31.07.
18.00 Uhr Herz-Jesu Osternienburg: Hl. Messe
Sonntag, 01.08.
08.00 Uhr Hl. Geist Görzig
10.00 Uhr St. Maria Köthen: Hl. Messe
17.00 Uhr St. Maria Köthen: Vesper
Sonntag, 25.07., Ökumenisches Jakobsfest
Freitag, 06.08.
08.30 Uhr Hl. Geist Görzig: Hl. Messe, anschl. Gemeinde-

vormittag
Samstag, 07.08.
18.00 Uhr Herz-Jesu Osternienburg: Hl. Messe
Sonntag, 08.08.
08.00 Uhr St. Michael Edderitz
10.00 Uhr St. Maria Köthen: Hl. Messe
17.00 Uhr St. Maria Köthen: Vesper

Veranstaltungen

Religionsunterricht: nach Plan
Firmvorbereitung:
Samstag, 10.07.
10.00 Uhr Gemeinderaum St. Anna Köthen:

„Meine Zukunft gestalten“
Donnerstag, 15.07.
19.00 Uhr Gemeinderaum St. Anna
Kranken- und Hauskommunion:
Freitag, 06.08.
09.30 Uhr Osternienburg und Umgebung

Wer einen Besuch wünscht, melde sich im Pfarrbüro.
10. Nacht der offenen Kirchen
Samstag, 24.07., 20.00 - 24.00 Uhr Köthen:
19.00 Uhr St. Jakob
21.00 Uhr St. Agnus,
22.00 Uhr St. Maria Köthen:

„Das Antlitz Christi schauen“ mit Bildern von Michael 
Triegel und Texten von Benedikt XVI.
Elena Deibert, Köthen-Orgel
Georg Jablonski, Köthen-Trompete
Oliver Pilch, Glauzig-Bilder und Lichteffekte

23.00 Uhr St. Jakob
anschl. Marktplatz Köthen:
Gemeinsamer Abschluss mit Stadtgeläut.

Leben in der Gemeinschaft des Glaubens

Impulse unter www.st-maria-koethen.de
Glockengeläut der Pfarrkirche St. Maria Köthen –
Engel des Herrn,
sh. Gebet- und Gesangbuch GOTTESLOB Nr. 3/6
Tagesimpuls –
Schriftlesungen und Gebete des Tages
Stundengebet – Psalmen des Tages

Aktuelle Informationen in der CoronaZeit

an den Aushängen der katholischen Kirchen
der Pfarrei St. Maria Köthen
und unter www.st-maria-koethen.de
Offene Kirchen: St. Maria Köthen, Springstraße 29a
und St. Anna Köthen, Lohmannstraße 28
CoronaZeit: Bitte Regeln einhalten!
Die Sitz- und Stehplätze in den Kirchen sind begrenzt.

Gottesdienste im August in der Region Süd
1. August (9. Sonntag nach Trinitatis)
Preusslitz – Pfarrgarten - 10.00 Uhr (Conacher/Wessel)
Schortewitz (Parochialgottesdienst) – 14.00 Uhr (Pangsy/Karras)
8. August (10. Sonntag nach Trinitatis)
Cörmigk – 09.30 Uhr (Conacher/Mehlhose)
Cösitz (Parochialgottesdienst) – 10.00 Uhr (Pannicke/Schedler)
Wiendorf – 11.00 Uhr (Conacher/Mehlhose)

15. August (11. Sonntag nach Trinitatis)
Gröbzig – 09.30 Uhr (Conacher/Mehlhose)
Wörbzig – 11.00 Uhr (Conacher/Mehlhose)
Maasdorf (Parochialgottesdienst) – 14.00 Uhr (Pangsy/Karras)
18. August (Mittwoch)
Großbadegast (Abendandacht) – 18.00 Uhr (Zimmermann)
21. August (Samstag vor dem 12. So. n. Trinitatis)
Weißandt-Gölzau (Parochialgottesdienst im Familiengarten) – 
15.30 Uhr
(Sommerprojektchor Osternienburg/Zimmermann)
22. August (12. Sonntag nach Trinitatis)
Großwülknitz – 09.30 Uhr (Conacher/Mehlhose)
Leau – 11.00 Uhr (Conacher/Mehlhose)
Schortewitz (Parochialgottesdienst) – 14.00 Uhr (Pannicke/
Schedler)
25. August (Mittwoch)
Radegast (Abendandacht) – 18.00 Uhr (Zimmermann)
29. August (13. Sonntag nach Trinitatis)
Gröbzig – 09.30 Uhr (Conacher/Kuhr)
Cösitz (Parochialgottesdienst) – 10.00 Uhr (Hofmann/Mehlhose)
Biendorf – 11.00 Uhr (Conacher/Kuhr)
Pösigk (Kirchweihfest) – 14.00 Uhr (Posaunenchor/Steube/Zim-
mermann)

Kirchliche Veranstaltungen in der Region Süd 
im August

Christenlehre (außer in den Ferien und an Feiertagen)
Im August finden aufgrund der Sommerferien in der Region Süd 
keine Veranstaltungen im Bereich Arbeit mit Kindern und Famili-
en statt. Das Pfarrhaus bleibt in den Sommerferien geschlossen.
Wir starten in das neue Christenlehrejahr im September mit El-
ternabenden in den einzelnen Kindergruppen. Diese Termine 
werden gesondert bekannt gegeben. Für Rückfragen wenden 
Sie sich bitte an unsere gemeindepädagogische Mitarbeiterin 
Peggy Steube und an Gemeindepädagogen Veit Kuhr.
Gemeindekirchenratssitzungen
Görzig: Mittwoch, den 1. September um 19.00 Uhr
Alle anderen Gemeinden nach Vereinbarung, ggf. mit schriftli-
cher Einladung.
Frauenkreise, Seniorenkreise und Gemeindenachmittage
3. August in Cörmigk um 14.30 Uhr
11. August in Schortewitz um 14.30 Uhr
19. August in Wörbzig um 14.30 Uhr
19. August in Zehbitz mit Radegast um 14.30 Uhr
23. August in Weißandt-Gölzau um 14.00 Uhr
25. August in Prosigk um 14.00 Uhr
26. August in Großbadegast um 14.30 Uhr
31. August in Gröbzig um 14.30 Uhr
Musikalische Abendandacht mit Martina Apitz und dem 
Görziger Kirchenchor
In Schortewitz/Kleinfolgenreich findet am 14. August um  
17.30 Uhr eine musikalische Andacht mit Liedern statt, die der 
Chor vorträgt, in der aber auch endlich wieder gesungen werden 
kann (Dauer: eine gute halbe Stunde). Bei schlechtem Wetter 
findet die Veranstaltung in der Schortewitzer Kirche statt.
Sommerabendandachten in der Parochie Weißandt-Gölzau
Nach der Tagesarbeit und der Wärme des Sommers, laden wir 
ein, immer am Mittwochabend um 18.00 Uhr in einer unserer 
Kirchen der Parochie den Tag mit Gedanken aus der Bibel und 
der Kühle unserer Kirchen ausklingen zu lassen.
am 18. August um 18.00 Uhr in Großbadegast
am 25. August um 18.00 Uhr in Radegast
am 1. September um 18.00 Uhr in Riesdorf
Musikalischer Parochialgottesdienst im Familiengarten 
Weißandt-Gölzau
Am Samstag, dem 21. August um 15.30 Uhr lädt der Famili-
engarten zu einem musikalischen Gottesdienst für die Parochie 
Weißandt-Gölzau. Zu Gast ist der Sommerprojektchor Osterni-
enburg unter der Leitung von Ingeborg Nielebock. Frauen und 
Männer des Kirchenkreises haben eine Woche lang gemeinsam 
geprobt und werden im Gottesdienst ihr Können zeigen. 
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Im Anschluss kann bei Kaffee, Kuchen, Grillwurst und Kreativan-
geboten noch verweilt werden.
Heiterkeit zur Sommerzeit, eine musikalisch-literarische 
Veranstaltung
Am Sonnabend, dem 21. August 2021, lädt die Evangelische 
Kirchengemeinde An der Fuhne ein zu einer musikalisch-litera-
rischen Veranstaltung im Hof des Görziger Pfarrhauses (Schul-
straße 6).
Beginn der Open-Air-Veranstaltung ist 17.00 Uhr (Dauer: 1 Stunde). 
Der Eintritt ist frei. Wir freuen uns über eine Spende zu Gunsten 
der Fußbodensanierung im Altarbereich der Görziger Kirche, die 
in Arbeit ist.
Sprecher: Karola und Peter Kunz
Musik: Nadine und Wolfgang Grohmann
Konzert in der Kirche zu Cösitz am 27. August um 18.00 Uhr
Unter der Leitung der Hallenserin Gerlind Ullrich (Orgel) findet, 
wie schon in den letzten Jahren, ein Konzert in der Kirche zu Cö-
sitz statt: „Musik zur Ehre Gottes und zur Freude der Menschen“ 
mit Gesang (Elisabeth Baumgarten), Elektro-Orgel (Katharina 
Lange), Orgel (Gerlind Ullrich) und Flötentönen (Christiane Rost) 
u. a. von J. S. Bach u. a.
Das Konzert findet in einem geistlichen Rahmen statt. Der Ein-
tritt ist frei. Um eine Spende zu Gunsten der Sanierung der Kir-
che wird gebeten.
Kirchweihfest in Pösigk am 29. August
Zum Kirchweihfest laden wir am 29. August um 14.00 Uhr in die 
Kirche Pösigk. Wir beginnen mit einer musikalisch-liturgischen 
Andacht „Der Sommer war groß“, können anschließend bei Kaf-
fee und Kuchen verweilen und werden noch das eine oder ande-
re Lied gemeinsam anstimmen.
Chöre in Görzig mit Kirchenmusikdirektorin Martina Apitz und 
und in Wörbzig mit Herrn Sebastian Elfers.
Der Chor in Görzig trifft sich ab dem 7. September wieder zur 
Probe, dann wie bisher dienstags um 17.00 Uhr.
Die Chor-Proben in Wörbzig finden nach Absprache erst wieder 
nach den Sommerferien statt.
Beide Chöre suchen neue Mitglieder, die auch aus anderen Or-
ten herzlich willkommen sind.
Posaunenchor Radegast-Weißandt
Der Posaunenchor probt immer Freitag ab 18.00 Uhr im Pfarr-
haus Weißandt-Gölzau. Bei schönem Wetter im Pfarrgarten.
Einladung zu einem Workshop für Webdesign mit Pfarrer 
Schedler
Der Möglichkeiten gibt es viele, Webseiten zu erstellen. Aber, 
wie gut ist das Ergebnis? Vielleicht haben Sie ja schon einmal 
daran gedacht, Ihr Hobby, Ihre Kreativität mit anderen zu tei-
len. Eine Webseite bietet die ideale Möglichkeit dazu. Doch, wie 
anfangen? Im Web gibt es ja zahlreiche Angebote, eine eigene 
Webpräsenz zu erstellen. Diese kosten in der Regel viel Geld 
und sind meist Abos.
Aus über 15-jähriger Praxis im Webdesign kann ich sagen: Es 
geht auch sehr preiswert, mit viel mehr Spaß und Möglichkeiten 
und ohne großen Aufwand. Hier heißt es nur: „Gewusst wie“!
Für Alle, die sich für das Thema Webdesign, Grafikdesign etc. 
interessieren, biete ich einen kostenlosen Workshop an, welcher 
die Grundlagen von HTML, CSS und JavaScript beinhaltet.
Der direkte Praxisbezug ist dabei selbstverständlich.
Voraussetzungen: heimischer PC/Mac, Laptop o. Tablet-PC. 
Der Kurs beginnt nach Absprache mit Pfarrer Michael Schedler: 
Handy: 015736674365.
Sprechzeiten wie üblich und nach telefonischer Vereinbarung
Pfarrerin Anke Zimmermann (Weißandt-Gölzau): 
Tel. 034978 21388; Fax: 034978 31777
montags von 8.30 Uhr – 11.30 Uhr im Pfarramt Weißandt-Gölzau
Pfarrer Dr. Andreas Karras (Görzig): Tel. 034975 21565
Pfarrer Michael Schedler: Tel. 01573 6674365
Pfarrer Tobias Wessel (Wörbzig): Tel: 034976 22199; 
Fax: 034976 265612
Gemeindepädagogische Mitarbeiterin Peggy Steube, 
Tel.: 0163 7937648
Gemeindepädagoge und Diakon Veit Kuhr, Tel.: 0157 30893190

2. HOFFfest - die Königin lässt bitten
Das Instrument des Jahres 2021 ist die Orgel - die Königin der 
Instrumente. Was liegt näher, als ein weiteres HOFFfest zu ver-
anstalten, um die von Wilhelm Hoff erbaute Orgel in der Kirche 
Scheuder zu würdigen.
Zum 2. HOFFfest wird ein Orgelseminar durchgeführt. Kirchen-
musikdirektorin Martina Apitz und Winfried Kuntz, Orgelsachver-
ständiger der Brandenburgischen Landeskirche, werden in Wort 
und Ton die klangliche Vielfalt der Orgel präsentieren.
Es werden Stücke aus verschiedenen Zeitalter, also aus  
500 Jahren Orgelmusik (u.a. auch volkstümliche Klänge) zu hö-
ren sein und diese werden in lebendiger „Zwiesprache“ mit Ge-
schichten und Daten rund um die Orgel als Instrument ergänzt.
Das Seminar ist für Sonntag, den 1. August 2021 geplant. 
Beginn ist 15.30 Uhr.
Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um vorherige Anmel-
dung gebeten.
Interessenten können sich bis zum 20. Juli 2021 im Pfarramt 
Quellendorf anmelden (Telefon: 034977 30035).
Zeitnah mit der Anmeldung ist ein Unkostenbeitrag in Höhe von 
3,- € zu entrichten. Die zu diesem Zeitpunkt ggf. geltenden Hy-
gieneregeln sind von den Teilnehmern einzuhalten.
HINWEIS: Aufgrund der bestehenden Corona-Pandemie kann 
es zu Änderungen bzgl. des geplanten Orgelseminars kommen. 
Bitte beachten Sie ggf. die aktuellen Informationen.
Lassen Sie sich in die einzigartige Welt der Orgel versetzen. Mel-
den Sie sich an, Sie sind herzlich willkommen.

Kornelia Horn
Im Namen der Kirchgemeinde Scheuder

Vereine

Die Saison kann starten

Nach wieder einmal unzähligen gemeinnützigen Arbeitsstunden 
möchte der Kultur- und Freibadverein Glauzig e. V. am 9. Juli das 
Freibad wiedereröffnen. Die letzten Hürden wie zum Beispiel das 
Hygienekonzept sind eingereicht. Durch die gute Zusammenar-
beit mit dem Gesundheitsamt scheint dies aber ein lösbares 
Problem. Im achten Jahr des Freibadvereins hat sich auch die 
Situation der Helfer entspannt. Durch die gute Zusammenarbeit 
mit der Stadt, dem Bauhof, den Bundesfreiwilligen, dem DRK 
Köthen, den ortsansässigen Firmen, dem Ortschaftsrat und den 
engagierten Helfern konnte auch in diesem Jahr das Gelände 
auf Vordermann gebracht werden. Dennoch können dringende 
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Schulnachrichten/Kindergärten

Kindertagsfest mit den Kindern  
vom „Wichtelland“ e. V.

Am 1. Juni hatten die Kinder der Kindertagesstätte „Wichtel-
land“ e. V. aus Libehna einen tollen Tag an der Bockwindmühle 
in Libehna.
Morgens starteten alle Kinder gemeinsam ihre Wanderung zur 
Mühle. Dort angekommen, erwartete die Kinder ein toll ge-
schmückter Festplatz mit Girlanden und Musik.
Begonnen wurde mit einem leckeren Frühstück mit selbst geba-
ckenem Kuchen der Eltern, und die Erzieherinnen backten Waf-
feln mit frischem Obst aus Erdbeeren und Melone. So ließen es 
sich alle bei strahlendem Sonnenschein schmecken.

Als Überraschung kam kurze Zeit später Ortsbürgermeister Mat-
thias Schütz vorbei und hatte für jedes Kind ein leckeres Erd-
beereis dabei. Die Freude war riesengroß. Auch der Bürgermeis-
ter der Stadt Südliches Anhalt, Thomas Schneider, überraschte 
die Kinder gemeinsam mit Rita Wagner. Sie überreichten allen 
ein kleines Geschenk; etwas zum Malen und für jeden einen 
Spielball. Alle Kinder konnten sich einen eigenen Hut anmalen 
und auf dem gesamten Gelände der Mühle ausgiebig spielen.
Herr Jörg Bamler aus Libehna schnappte sich das Buch „Max & 
Moritz“ und las den Kindern die Geschichte vor. Als Höhepunkt 
zeigte dieser die Bockwindmühle Libehna. Das war natürlich ab-
solut toll für jeden Einzelnen.

Arbeiten, aus finanziellen und personellen Gründen nur behelfs-
mäßig behoben werden. Es fehlen mehr Mitglieder, die den Ver-
ein mit Eigeninitiative unterstützen. Wir hoffen auf einen schö-
nen Sommer und dass alle gesund bleiben.
Danke allen Helfern und Sponsoren.
Nachfolgend stellt sich der Verein noch einmal vor.

Christian Meyer
Vorsitzender
Kultur- und Freibadverein Glauzig e. V.
22. Juni 2021

Kultur- und Freibadverein Glauzig e. V.
Mit der Gründung des Kultur- und Freibadvereines Glauzig e. V. 
am 15. Februar 2013 wurde der Grundstein zum Erhalt unseres 
Freibades und zur Weiterführung der jahrzehntelangen Bade-
tradition in Glauzig gelegt. Den Gründungsmitgliedern und dem 
Vorstand war klar, dass sie ein schweres Erbe gegenüber der 
Erbauergeneration und der Region antreten werden.
WARUM? Am Anfang stand die Bewältigung vieler organisatori-
scher Probleme. Eine der größten Hürden war es, der Bevölke-
rung zu erklären, dass das Freibad nur als Vereinsbad mit zah-
lenden Mitgliedern erhalten werden kann. Dennoch endete das 
Jahr 2014 erfolgreich mit 285 Mitgliedern, die alle dazu beigetra-
gen haben, unser Ziel zu verwirklichen: Das wertvolle Kulturerbe 
unserer Großmütter und Großväter zu pflegen und zu bewahren.

Ziele:
Die Ziele des Vereins beinhalten den Erhalt des Freibades und 
seinem wunderschönen Gelände. Das Freibadgelände ist seit 
nunmehr 50 Jahren eine Attraktion in Glauzig und weit über die 
Landesgrenzen bekannt. Es dient nicht nur dazu schwimmen zu 
lernen, auch gibt es die Möglichkeit zu entspannen und den zwi-
schenmenschlichen Kontakt zu pflegen. Darüber hinaus veran-
stalten wir diverse Seniorenveranstaltungen. Wichtig für uns ist 
es auch den nachfolgenden Generationen zu zeigen wie wichtig 
das Ehrenamt ist, dass man nur etwas erreicht wenn man selbst 
etwas unternimmt, weil man nicht darauf hoffen kann, dass an-
dere es schon machen werden.

Warum brauchen wir Ihre Hilfe:
Als gemeinnütziger Verein dürfen wir uns nur über Mitglieds-
beiträge, Fördermittel, Sponsoren und Spenden finanzieren. 
Aufgrund immer schlanker werdender Fördermöglichkeiten 
des Staates ist es für gemeinnützige Vereine wie uns, dem Kul-
tur- und Freibadverein Glauzig e.V., immer schwieriger unsere  
Vorhaben und Ziele effektiv umzusetzen. In der Saison haben wir 
erhebliche Kosten für Chemie, Wasseraufsicht und Pflege der 
Freibadanlage. Darüber hinaus ist die Anlage schon in die Jahre 
gekommen und nicht mehr zeitgemäß. Es stehen in Zukunft di-
verse Reparaturen an den WC-Anlagen, Dächern und Gebäuden 
an. Kurzum: Es muss renoviert werden. Aber ohne finanzielle 
oder materielle Unterstützung können wir diese Aufgabe nicht 
erfüllen. Weiterhin benötigen wir Freizeitartikel wie Sitz- und Lie-
gemöglichkeiten, Sonnenschirme sowie Sport- und Spielgeräte. 
Mit einer Sach- oder Geldspende würden Sie uns helfen, unser 
Vorhaben zu realisieren. Die Möglichkeit uns zu unterstützen be-
steht auch darin, unser Gelände für Firmenfeiern oder Veranstal-
tungen zu nutzen und damit den Bekanntheitsgrad und die Idee 
weiter zu verbreiten.
Jede Spende hilft. Gern stehe ich Ihnen bei Rückfragen oder 
Anregungen persönlich oder telefonisch zur Verfügung.

Kontakt:
Tel.: 0176 20036253
E-Mail: info@freibad-glauzig.de
Bankverbindung:
Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld
IBAN: DE64 8005 3722 0305 0116 26
BIC: NOLADE21BTF
Weitere Informationen unter www.freibad-glauzig.de.
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Zum Mittag gab es Hotdogs, bevor dann alle den Rückweg zur 
Kindertagesstätte antraten. Ein wunderschöner Vormittag für 
die Kinder und Erzieherinnen, bei Sonnenschein, lachenden Ge-
sichtern und strahlenden Kinderaugen voller Überraschungen.
DANKE!

Die Kinder und Erzieherinnen 
der Kita „Wichtelland“ e. V. Libehna

Kindertag 2021 im „Haus der Sonnenkinder“
Hurra! Pünktlich zum Kindertag wurden einige Corona-Regeln 
aufgehoben.
So konnten wir bei herrlichen Sonnenschein und warmen Tem-
peraturen unseren Kindertag gemeinsam auf dem großen Spiel-
platz feiern.

Zu Beginn wurde gemeinsam gesungen und getanzt und somit 
nahm der schöne Tag seinen Lauf.
Die Krippenkinder hatten eine kleine Hüpfburg, es gab ver-
schiedene Stationen, an denen kleine Wettspiele stattfanden. 
So konnten sich unsere Kinder zwischen Eierlauf, Sackhüpfen, 
Ring-Zielwurf und Weitwurf mit Sandsäcken entscheiden.

Bei Leckereien wie frische Waffeln, Obst, Eis, Getränke und na-
türlich Süßigkeiten hatten unsere Kinder auf dem mit Wimpel-
ketten geschmückten Spielplatz viel Spaß.
DANKE – sagen wir auch der Stadt Südliches Anhalt für die mit-
gebrachten Geschenke.

Die Kinder und Erzieherinnen
der Kita Weißandt-Gölzau

Verschiedenes

 Endlich geht es wieder los!

Die Bibliothek und der Jugendclub in Gröbzig  
haben wieder geöffnet

Unsere Vorschulkinder aus der Kindertagesstätte „Pumuckl“ in 
Gröbzig besuchten uns als erstes in der Bibliothek. Sie waren 
sehr erstaunt über die Vielfalt unseres Angebotes. Zur Überra-
schung der Kinder hatte der Jugendclub ein Geschicklichkeits-
spiel mit vielen tollen Preisen vorbereitet. Die Freude darüber 
war sehr groß.
Wir haben uns sehr über diesen Besuch gefreut.

Auch im Jugendclub sind wieder die Türen für euch geöffnet. 
Kommt doch einfach vorbei und schaut mal herein!

Eileen Dambeck
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Berufsorientierung 2021 – Mitmachen & Dankeschön erhalten 
 
Liebe Schülerinnen & Schüler, liebe Eltern, 
 
die Jugendberufsagentur Anhalt-Bitterfeld unterstützt Jugendliche dabei, den Übergang von der 
Schule in die Arbeitswelt erfolgreich zu meistern. Gemeinsam mit unserem Team aus 
unterschiedlichen Expertinnen und Experten können wir passgenaue Lösungen für einen 
erfolgreichen Start für den Übergang von der Schule in die berufliche Zukunft entwickeln.   
 
In unserem letzten Rätsel haben wir vier Berufe gesucht, die uns unsere Kinder im Landkreis 
gezeichnet haben. Hier die Auflösung:  
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In unserem heutigen Rätsel suchen wir Berufe, die zu den abgebildeten Fotos passen. Wer hat eine 
Idee? Die ersten zehn Teilnehmer*innen mit der richtigen Lösung erhalten ein Dankeschön aus 
unserem großen, vielfältigen Merchandising Paket.  
 
Viel Spaß beim Berufe-Raten! Wir freuen uns auf die Lösungen.  
Bitte senden an: jba-abi@anhalt-bitterfeld.de 

 
  

Beruf Nr. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beruf Nr. 2 

 
 

Beruf Nr. 3 

 

Beruf Nr. 4 
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Du hast Fragen zu deiner beruflichen Zukunft? Du weißt noch nicht, welcher Beruf für dich der 
richtige ist, und steigst bei der großen Auswahl an Ausbildungsberufen und Studienangeboten nicht 
mehr durch? Oder weißt du ganz genau, was du willst, aber noch nicht, wie du dein Ziel erreichen 
kannst?  

Kein Problem. Das Team der Jugendberufsagentur Anhalt-Bitterfeld hilft dir dabei, Antworten zu 
finden. Melde dich einfach. Wir freuen uns auf deine Fragen. www.jba-abi.de 
 
Folgt uns auf FACEBOOK und INSTAGRAM:               

 /                  

 
 
Ina Kwiek 
SB Öffentlichkeitsarbeit 
Tel.: 03493 341-845 
E-Mail: Ina.Kwiek@anhalt-bitterfeld.de 
 
RÜMSA ist ein Förderprogramm des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Integration und wird aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds 
(ESF) und des Landes Sachsen-Anhalt gefördert.  

/ Jugendberufsagentur Anhalt-Bitterfeld 

/ jugendberufsagenturabi 
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Zum Ehejubiläum gratulieren  
wir ganz herzlich 

folgenden Ehepaaren
Am 01.07.2021 zum 60. Hochzeitstag

Barbara und Gustav Welke,
Ortsteil Radegast.

Am 22.07.2021 zum 60. Hochzeitstag
Waltraut und Helmut Uhlig,

Ortsteil Fraßdorf.
Am 22.07.2021 zum 60. Hochzeitstag

Johanna und Johannes Heinze,
Ortsteil Quellendorf.

Am 03.07.2021 zum 50. Hochzeitstag
Christine und Helmut Raber,

Ortsteil Görzig.
Am 03.07.2021 zum 50. Hochzeitstag

Ingrid und Wolfgang Binkau,
Ortsteil Reinsdorf.

Am 03.07.2021 zum 50. Hochzeitstag
Renate und Günter Dölle,

Ortsteil Scheuder.
Am 09.07.2021 zum 50. Hochzeitstag

Silvia und Hartmut Koch,
Ortsteil Weißandt-Gölzau.

Am 10.07.2021 zum 50. Hochzeitstag
Roswitha und Rainer Winzer,

Ortsteil Weißandt-Gölzau.
Am 16.07.2021 zum 50. Hochzeitstag

Bärbel und Lothar Röhling,
Ortsteil Weißandt-Gölzau.

Am 17.07.2021 zum 50. Hochzeitstag
Gudrun und Wolfgang Milewski,

Ortsteil Gröbzig.
Am 17.07.2021 zum 50. Hochzeitstag

Gisela und Thilo Märker,
Ortsteil Zehmigkau.

Am 23.07.2021 zum 50. Hochzeitstag
Petra und Norbert Rölert,

Ortsteil Kleinbadegast.
Am 24.07.2021 zum 50. Hochzeitstag

Elvira und Ernst Schönemann,
Ortsteil Werdershausen.

Am 31.07.2021 zum 50. Hochzeitstag
Roswitha und Wolfgang Kabisch,

Ortsteil Gröbzig.
Am 31.07.2021 zum 50. Hochzeitstag

Renate und Klaus Renneberg,
Ortsteil Reupzig.

Für die weiteren gemeinsamen Ehejahre  
viel  Gesundheit und alles erdenklich Gute.

Wir gratulieren

Folgenden Bürgerinnen und Bürgern  
gratulieren wir recht herzlich  

zum Geburtstag und wünschen alles Gute
Stadt Südliches Anhalt
Ortsteil Edderitz
Hofmann, Karin zum 70. Geburtstag
Peine, Franz Josef zum 85. Geburtstag
Ortsteil Fernsdorf
Gorges, Dieter zum 80. Geburtstag
Schumm, Marie zum 80. Geburtstag
Ortsteil Glauzig
Weihrauch, Helmut zum 80. Geburtstag
Ortsteil Gnetsch
Kordysch, Angelika zum 70. Geburtstag
Ortsteil Görzig
Freitag, Wolfgang zum 70. Geburtstag
Maiwald, Herbert zum 90. Geburtstag
Viehl, Joachim zum 85. Geburtstag
Ortsteil Gröbzig
Burisch, Sieglinde zum 75. Geburtstag
Fiedler, Lothar zum 70. Geburtstag
Freier, Helga zum 70. Geburtstag
Gärtner, Helga zum 75. Geburtstag
Goldacker, Dieter zum 80. Geburtstag
Hinsche, Horst zum 80. Geburtstag
Kindler, Edith zum 70. Geburtstag
Längert, Wilhelm zum 90. Geburtstag
Mech, Hannelore zum 80. Geburtstag
Noak, Rosmarie zum 75. Geburtstag
Schönburg, Gerhild zum 70. Geburtstag
Ortsteil Hinsdorf
Schnelle, Olga zum 90. Geburtstag
Ortsteil Kleinbadegast
Mähler, Brigitte zum 70. Geburtstag
Ortsteil Piethen
Dörr, Irmgard zum 85. Geburtstag
Ortsteil Quellendorf
Plötz, Wera zum 80. Geburtstag
Schmidt, Manfred zum 70. Geburtstag
Tomuschat, Wilfried zum 70. Geburtstag
Ortsteil Radegast
Berg, Alfred zum 80. Geburtstag
Ortsteil Reinsdorf
Hammermann, Siglinde zum 70. Geburtstag
Schuhmann, Günther zum 85. Geburtstag
Ortsteil Reupzig
Weiske, Gabriele zum 75. Geburtstag
Ortsteil Riesdorf
Heinrich, Helga zum 80. Geburtstag
Schöppenthau, Hans zum 75. Geburtstag
Ortsteil Weißandt-Gölzau
Löppen, Ingrid zum 75. Geburtstag
Röhling, Lothar zum 75. Geburtstag
Ortsteil Werdershausen
Richter, Gisela zum 75. Geburtstag
Ortsteil Wieskau
Sommerlatte, Lothar zum 80. Geburtstag
Ortsteil Wörbzig
Maresch, Hubert zum 70. Geburtstag
Einige Geburtstage werden auf Wunsch nicht veröffentlicht.

epaper.wittich.de/3082

Ihr Amts- und Mitteilungsblatt

Jetzt als ePaper lesen
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Nach Redaktionsschluss eingegangen

Freie Impftermine im Juli und August
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
nach für uns alle anstrengenden Wochen scheint sich die 
Corona-Pandemielage momentan entspannt zu haben. Viele 
Einschränkungen konnten entschärft oder sogar ganz aufge-
hoben werden. Aber die Meldungen über immer wieder auf-
tretende Mutationen zeigen, dass die Pandemie bei Weitem 
noch nicht überwunden ist. Impfungen stellen weiterhin ein 
wichtiges Mittel im Kampf gegen das Virus dar.
In den zurückliegenden Wochen konnte die Stadt Südliches 
Anhalt Ihnen entsprechend der Priorisierung nach der Coro-
navirus-Impfverordnung mehrere Termine für Impfungen an-
bieten. Dieses Angebot erfolgte und erfolgt in Zusammenar-
beit mit dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld und ist abhängig von 
der Verfügbarkeit von Impfstoffen.
Mittlerweile ist die Priorisierung aufgehoben worden und 
Impfwillige können sich um einen Impftermin bemühen. Kin-
der im Alter von 12 bis 15 Jahren dürfen in Sachsen-Anhalt 
jedoch nicht über die Impfzentren und die mobilen Teams ge-
impft werden.

Ich freue mich, Sie darüber informieren zu können, dass die 
Stadt Südliches Anhalt insgesamt vier weitere Impftermine 
(zwei Impftermine im Juli und zwei Impftermine im August) 
für insgesamt ca. 550 Impfungen vom Landkreis Anhalt-
Bitterfeld zur Verfügung gestellt bekommen hat. Impfwilli-
ge, die einen dieser Termine wahrnehmen möchten, melden 
sich bitte bei der Stadt Südliches Anhalt. Die Anmeldung 
ist telefonisch (034978 265-14  und -59) und per E-Mail  
(impfen@suedliches-anhalt.de) möglich. Ich bitte um Ihr 
Verständnis, dass es sowohl bei der Anmeldung unter Um-
ständen zu Wartezeiten kommen kann, als auch, dass eine 
Terminvergabe nur erfolgen kann, solange Termine noch frei 
sind.

Bleiben Sie gesund,

Ihr Thomas Schneider
Bürgermeister

Anzeige(n)

-  pro Kästchen nur  
ein Zeichen eintragen

-  hinter jedem Wort/Satzzeichen  
ein Kästchen als  
Zwischenraum frei lassen

-  Kürzungen behält  
sich der Verlag vor

- KEIN Größenmuster anhängen

- nur für private Kleinanzeigen

NICHT für: 
-  Familienanzeigen (Danksagungen, 

Geburtstagsgrüße etc.)
- geschäftliche Anzeigen

private Kleinanzeigen
Für die nächstmögliche Ausgabe des Amts- bzw. Mitteilungsblattes 

von: ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Kosten bis hier inkl. MwSt.: je Ausgabe 5 EUR

Kosten bis hier inkl. MwSt.: je Ausgabe 10 EUR

 Chiffre gewünscht   (Bei Chiffre-Anzeigen entstehen  
Zusatzkosten von 6,50 EUR.)

Meine Anschrift:

Name , Vorname

Straße und Hausnummer

PLZ / Ort

Telefonnummer (für evtl. Rückfragen – keine Weitergabe an Dritte)

Ort/Datum  1. Unterschrift für Auftragserteilung

Hinweis zum Datenschutz: Ihre hiermit übermittelten Daten werden nur zur Erfüllung des 
Auftrages verwendet und gem. den gesetzlichen Vorschriften gespeichert. Ihre Anzeige ist 
auch über den Erscheinungstag hinaus in unserem Online-Portal zu finden.

SEPA-Lastschrift  Gläubiger-ID: DE7403200000394688
Ich/Wir ermächtige/n die LINUS WITTICH Medien KG, eine einmalige Zahlung in Höhe des 
aus nebenstehenden Auftrag resultierenden Gesamtbetrages von meinen/unseren Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditistitut an, 
die von LINUS WITTICH Medien KG auf mein/unser Konto gezogene Lastschrift einzu-
lösen. Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb 
von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages 
verlangen. Es gelten die mit meinem/unseren Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

 Bargeld liegt bei  Bankeinzug

Kreditinstitut BIC

D E
IBAN Datum/Unterschrift

Ort/Datum  2. Unterschrift für Auftragserteilung

Eine separate Rechnung wird nicht gestellt.

Coupon bitte zurücksenden an: LINUS WITTICH Medien KG
An den Steinenden 10 | 04916 Herzberg (Elster)
Fax: 03535 489-165 | Tel. für Rückfragen: 03535 489-162 
privatanzeigen@wittich-herzberg.de
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Endlich wieder Urlaub!Endlich wieder Urlaub!
Willkommen an Bord bei PTI Panoramica! Als überregionaler, familiengeführter 

Reiseveranstalter mit 31 Jahren Erfahrung wissen wir genau, worauf es beim Reisen 
ankommt - überzeugen Sie sich am besten selbst, wie bereits 98 % unserer Gäste!

Inselhüpfen
5-Tage-Busreise

mit Greifswald, 
Hiddensee,  
Rügen & Usedom

24.09.-28.09.21 & 20.10.-24.10.21

Reisepreis p.P. im DZ: ab 569,- €
Reisepreis p.P. im EZ: + 85,- €

... sowie zahlreiche weitere Busreisen in 
Deutschland & Europa!

Donau
9-Tage-Flusskreuzfahrt

Auf der MS „Vivienne“ 
von Passau nach  
Budapest

01.09.-09.09.21 

Reisepreis p.P. in DK: ab 1.368,- €
Weitere Decks & Ausflugspaket buchbar

... sowie zahlreiche weitere Flusskreuzfahrten  
auf Rhein, Mosel, Seine und weiteren Flüssen!

Finnisch Lappland: 
        Kuusamo
Flugreise ab Rostock-Laage, 
Berlin & Leipzig

inkl. Rentierfarm, Rovaniemi und Saunaerlebnis

Termine in den jeweiligen Winterferien 2022

Reisepreis p.P. im DZ: ab 1.249,- €
Weitere Zimmertypen buchbar

... sowie viele weitere Flugreisen 
ab Rostock-Laage und Berlin!

Chiemsee  
        & Alpenland
Busreisen zu 
Weihnachten & Silvester

mit Salzburg, Deutscher Alpenstraße & Rosenheim

23.12.21-27.12.21 & 27.12.21-02.01.22

Reisepreis p.P. im DZ: ab 629,- €/ab 859,- €
Reisepreis p.P. im EZ: + 55,- €/ + 77,- €

... sowie zahlreiche weitere Busreisen  
zu Weihnachten & Silvester 2021/2022!

 Bitte senden Sie mir den Katalog „Sommer 2021“ zu.
 Bitte senden Sie mir den Katalog „Winter, Weihnachten & Silvester 2021/2022“ zu.
 Bitte senden Sie mir nach Erscheinen (ca. Juli) den Katalog „Kreuzfahrten 2022“ zu.

Ihr Weg in den Traumurlaub: Informieren Sie sich rund um die Uhr auf unserer Homepage 
www.pti.de , sprechen Sie uns ganz direkt über unsere kostenfreie Hotline 0800 1013011  

(Mo. - Fr.: 09:00 - 16:00 Uhr) an oder fragen Sie im Reisebüro Ihres Vertrauens!

Auf Wunsch finden Sie unseren Katalog auch direkt in Ihrem Briefkasten:

Bitte in Druckschrift ausfüllen:

Vorname, Name

Straße, Hausnummer PLZ, Ort

Bitte frankiert senden an:
PTI Panoramica Touristik International GmbH
Neu Roggentiner Str. 3
18184 Roggentin

PTI Panoramica Touristik International GmbH ∙ 18184 Roggentin · Neu Roggentiner Straße 3 · Tel. 038204 65-510 · www.pti.de · E-Mail: urlaub@pti.de
Geschäftsführer: Werner Maaß, Kai Otto ∙ Registergericht Rostock, HRB 1333 ∙ USt.-ID: DE137380712 ∙ St.-Nr.: 4081/116/02914
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TISCHLER
Henry Miertsch
Dorfstraße 38
06388 Maasdorf
Tel.: 03 49 75/2 18 93
Fax: 03 49 75/3 05 96
Funk: 01 77/7 36 43 87
e-mail: henrymiertsch@gmx.de

u Fenster und Türen aus Holz
    und Kunststoff
u Treppen (Neu), Treppenrenovierung
    nach dem HAFA Treppensystem
u Rollläden, Tore
u Vordächer, Carports
u Vertäfelungen
u Verlegung von Laminat
u Kleinmöbel Ih
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Montagedienstleistungen &
Innenausbau

Bau- und Containerdienst GmbH Brachstedt

Container bis 3,5 t

Kleincontainerdienstleistung 
Mathias Graßhoff

Lieferung von:  · Pflastersplitt ·  Sand
· Kies · Mutterboden · Schotter

Entsorgung von:
· Bauschutt/Betongemisch 
· Grünschnittabfälle 
· Baustellenabfälle · Sperrmüll 
· Mutterboden · Holzabfälle

06780 Zörbig · Zeundorfer Straße 22 
Telefon: 03 49 75/3 02 18
Mobil:   01 63/5 37 00 13

PORTAS®-Fachbetrieb
Petra Görisch
Buroer Aueweg 15 
06869 Coswig (Anhalt)

Tel.: 03 49 03 / 6 87 20

Bauen und Wohnen

© Rainer Sturm /
pixelio.de

Naturnahes Wohnzimmer Anzeige

Viele Hausbesitzer wünschen sich mehr Platz im Eigenheim. 
Eine gute Möglichkeit, mehr Raum zu schaffen, bietet der Anbau 
eines Wintergartens. Je nach Bauart und Ausführung lässt er 
sich in den wärmeren Monaten oder sogar das ganze Jahr über 
nutzen. Bei der Planung eines Wintergartens gibt es verschiede-
ne Aspekte zu bedenken. Da das neue „Outdoor-Wohnzimmer“ 
in der Regel rundum verglast ist, sollte eine Außenverschattung 
als Hitzeschutz eingeplant werden. Im Wintergarten kann es 
innerhalb weniger Stunden zu Temperaturschwankungen von 
über 30 Grad Celsius kommen. Zudem setzt die direkte Sonnen-
einstrahlung vielen Bodenbelägen auf Dauer zu. Da Fliesen und 
Naturstein weder Schadstoffe ausdünsten, noch sich verformen, 
ausbleichen oder verspröden, gelten sie als ideale Bodenwahl 
für den Wintergarten. Zudem erwärmen sie sich tagsüber und 
geben die Wärme in den kühleren Abendstunden wieder ab. Als 
Übergang ins Freie lassen sich die robusten Fliesen außerdem 
ohne großen Aufwand fegen oder wischen. Grundsätzlich muss 
man sich entscheiden, ob man einen Kalt- oder einen Warm-
wintergarten errichten möchte. Kalt-Wintergärten bestehen aus 
Glasdach und Glaselementen ohne besonderen Wärmeschutz. 
Sie sind vergleichsweise kostengünstig, lassen sich allerdings 
in den kalten Wintermonaten nur eingeschränkt oder gar nicht 
nutzen.
Für den Bau eines Warm-Wintergartens ist etwas mehr Aufwand 
erforderlich, auch die Kosten liegen höher. In der Regel muss 
dafür eine Baugenehmigung eingeholt werden – und es gilt, An-
forderungen aus der Energieeinsparverordnung einzuhalten. Da-
für lassen sich Wintergärten in dieser aufwändigen Bauart auch 
ganzjährig und damit fast als vollwertiger Wohnraum nutzen. 
Als Bodenbelag empfehlen sich alle modernen Feinsteinzeug-
Bodenfliesen. djd 61051

Foto: djd/Deutsche-Fliese.de/Stroeher
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Inh. Oliver Kaupp
Breitenbachstraße 18
72178 Waldachtal-

Lützenhardt
Nördlicher Schwarzwald

Tel. 0 74 43 / 96 62 - 0
Fax 0 74 43 / 96 62 60

Weitere Angebote finden Sie auf unserer Homepage
www.hotel-breitenbacher-hof.de oder

fordern Sie unseren ausführlichen Hausprospekt an.

Unsere Pluspunkte:
Unser gemütliches, familiengeführtes Hotel in absolut ruhiger Lage, zwischen 

2 kleinen Seen in Waldnähe gelegen, bietet Ihnen täglich neben einem großen 

kalt-warmen Frühstücksbüfett abwechslungsreiche Speisen-Menüwahl aus 

3 Gerichten sowie ein Salatbüfett mit frischen, knackigen Salaten aus der 

Region. („Im Moment“ dürfen wir wegen den Corona-Hygiene-Bedingungen 

kein Büfett anbieten)

Wir freuen uns auf Sie!

Der Schwarzwald ruft…
Sicher, herzlich und einfach gut !

Relaxwoche
7 Übernachtungen mit  Halbpension,
5 x Menüwahl aus 3 Gerichten,
1 x festliches 6-Gang-Menü, 1x kaltes Vesper

                    p.P. ab 465,-€

Die kleine Auszeit
Immer Donnerstag oder Freitag bis Sonntag
2 oder 3 Übernachtungen mit Halbpension
1 x festliches 6-Gang-Menü, 1 x Obstteller
1 x Kaffee und Kuchen,  1 x Kleine Flasche  Wein
  2 Nächte p.P. ab 187,-€

Schwarzwaldversucherle
Buchbar von Sonntag
bis Donnerstag oder Freitag

4 oder 5 Nächte mit Halbpension p.P. ab 276,-€




Karin Habel-Lauszus 
Beratungsstellenleiterin

06780 Zörbig/OT Prussendorf 
Am Gestüt 24 
Karin.Habel-Lauszus@vlh.de

03 49 56 / 2 51 02

Wie kann ich Ihnen helfen?

034202 341042
 Mobil: 0171 4144018 | Fax: 03535 489-242 

rita.smykalla@wittich-herzberg.de | www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Rita Smykalla

Ich bin für Sie da...

Ihre Medienberaterin vor Ort

rundum gut   beraten Freizeit

Dem Alltag entfliehen Anzeige

Übermäßiger Stress, hohe Belastungen über längere Zeit und der 
häufige  Zeit- und Termindruck lassen uns irgendwann müde und 
erschöpft sein. Um daraus nicht ernsthafte Erkrankungen entste-
hen zu lassen, sind persönliche Auszeiten mehr als nur ein Luxus: 
Erholungspausen sind wichtig, um zwischendurch innezuhalten 
und neue Energie zu tanken. Um einmal Abstand zu gewinnen 
und die Seele baumeln zu lassen, bietet sich ein Wochenendtripp 
in ein Wellnesshotel an. Bei einem Wellnessurlaub stehen Ruhe, 
Entspannung und Regeneration im Mittelpunkt. Ein Wellnessur-
laub bietet Entspannung pur und ist ein Erlebnis für die Sinne! 
Bringen Sie Körper und Seele wieder ins Gleichgewicht und las-
sen Sie sich für ein Wochenende von Kopf bis Fuß verwöhnen.

In die Pedale treten -  Anzeige-  
Steuern sparen 
Arbeitnehmer, die von ihrem Arbeitgeber ein Dienstfahrrad zur 
Verfügung gestellt bekommen, können sich besonders freuen. 
Sie können damit ab diesem Jahr nämlich steuerfrei durch die 
Straßen düsen. Die Befreiung gilt auch für Elektrofahrräder, so-
fern es sich verkehrsrechtlich nicht doch um Kraftfahrzeuge han-
delt, weil sie etwa Geschwindigkeiten über 25 km/h unterstützen.


